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Informationen aus dem Steuer-, Wirtschafts-, 
Arbeits- und Sozialrecht Januar 2025

– Steuerrecht –

 
Ab 1.1.2025 gilt für die allgemeine gesetzliche Rentenversicherung eine höhere 
Beitragsbemessungsgrenze (BBG), erstmals einheitlich für die ost- und west-
deutschen Bundesländer, und zwar 8.050 € im Monat. Bis 31.12.2024 betrug die 
BBG 7.450 € (Ost) bzw. 7.550 € (West). In der knappschaftlichen Rentenversiche-

rung steigt die BBG von 9.300 € auf 9.900 € im Monat.

Die BBG ist der Höchstbetrag, bis zu dem Arbeitseinkommen bei Berechnung der Ren-
tenversicherungsbeiträge berücksichtigt wird, darüber hinaus müssen keine Beiträge 
abgeführt werden. Auch für die gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung wird die 
BBG zum 1.1.2025 angehoben, und zwar von 5.175 € im Monat auf 5.512,50 €. Damit 
einher geht auch die Anhebung der sog. Pflichtversicherungsgrenze von 69.300 € im 
Jahr auf 73.800 €. Wer ein höheres Jahreseinkommen erzielt, kann sich privat kranken-
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versichern oder freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung. Der Grund für den 
Anstieg der BBG ist, dass diese zeitversetzt an die Einkommensentwicklung anzupassen 
ist. Damit steigen für gesetzlich Versicherte und deren Arbeitgeber im oberen Einkom-
mensbereich die Beiträge ohne Erhöhung der Beitragssätze. 

Auch die Beiträge zur gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung werden wegen ei-
nes weiter steigenden Defizits zum 1.1.2025 erhöht. Die Höhe des Beitrags setzt sich 
aus dem gleichen allgemeinen Beitragssatz (2024: 14,6 %) und dem kassenindividuellen 
Zusatzbeitrag zusammen (Durchschnittssatz 2024: 1,7 %).
Der allgemeine Beitragssatz bleibt auch 2025 bei 14,6 %, der Durchschnittssatz des 
kassenindividuellen Zusatzbeitrags wurde für 2025 auf 2,5 % um 0,8 % angehoben. 
In welcher Höhe die jeweiligen Krankenkassen den Zusatzbeitrag tatsächlich erheben 
werden, entscheiden diese in der zweiten Dezemberhälfte. Zum Redaktionsschluss lagen 
nur einige Entscheidungen vor.

Der Beitrag in der Pflegeversicherung steigt um 0,2 % auf 3,6 %. Die Zu- und Abschläge 
für Kinderlose bzw. Beschäftigte mit Kindern bleiben wie gehabt. 

Die Beiträge zur gesetzlichen Renten- und Arbeitslosenversicherung bleiben 2025 mit 
18,6 % bzw. 2,6 % unverändert. Die umlagefinanzierte Künstlersozialabgabe für Unter-
nehmer und Verwerter liegt auch 2025 bei 5 %, der Beitragssatz für die Künstler und 
Publizisten entspricht dem der Deutschen Rentenversicherung Bund, die Versicherten 
zahlen nur den halben Beitragssatz.

Die Höhe der ausschließlich vom Arbeitgeber zu zahlenden Umlagen für Erstattungen 
bei Arbeitsunfähigkeit, Mutterschaft und Insolvenz (U1 - U3) bzw. mögliche Änderungen 
der Umlagehöhen lagen bis Redaktionsschluss noch nicht vor.

Das Jahressteuergesetz (JStG) 2024 tritt nach Verkündung im Bundesgesetz-
blatt in Kraft, was zum Redaktionsschluss noch nicht der Fall war.

Das Gesetz beinhaltet ca. 130 Einzelmaßnahmen mit diversen gesetzlichen Änderungen, 
die direkt nach Verkündung in Kraft treten und offene Sachverhalte, z.B. in Steuerbe-
scheiden, betreffen können. Sollten Steuerpflichtige auch aktuelle Änderungsbescheide 
erhalten, sind diese dem Steuerberater zur Prüfung vorzulegen, wenn er diese nicht 
direkt erhält.

Maßnahmen des JStG, die auf die Veranlagungszeiträume 2023 und 2024 zurückwirken, 
sind für die Vorbereitung der Steuererklärungen 2023 / 2024 relevant. Hierüber wird in 
der folgenden Ausgabe noch zu ausgewählten Beispielen berichtet.

Viele der Maßnahmen greifen ab 1.1.2025 im Rahmen der Unternehmens- und Steuer-
planung, wovon einige hier bereits aufbereitet sind (siehe auch Ziffern 3. – 5. in dieser 
Ausgabe), später berichten wir über Inkrafttreten ab 1.1.2026 oder danach.

Ab dem 1.1.2025 gilt für in Deutschland ansässige Kleinunternehmen ein 
besonderes Meldeverfahren beim Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) zur 
Inanspruchnahme der Kleinunternehmer-Regelung auch im europäischen 
Ausland. Umgekehrt geben im europäischen Ausland ansässige Kleinun-
ternehmen mit Tätigkeit in Deutschland beim BZSt innerhalb eines Monats 
nach Ablauf des Quartals eine elektronische Umsatzsteuermeldung ab.

Steuerfreiheit gilt bis zu einer Gesamtumsatzgrenze für das Vorjahr von 25.000 €, 
100.000 € für das laufende Jahr. Wird im laufenden Jahr die Grenze von 25.000 € über-
schritten, scheidet im Folgejahr die Inanspruchnahme der Kleinunternehmer-Regelung 
aus. Wird der Umsatz von 100.000 € im laufenden Jahr überschritten, gilt genau ab 
diesem Zeitpunkt im laufenden Jahr die Kleinunternehmer-Regelung nicht mehr. Der 
Unternehmer selbst muss über das Jahr die 100.000 €-Grenze im Blick behalten, denn 
der Steuerberater erhält die Unterlagen zeitverzögert. Wichtig ist, das Prozedere vorab 
jetzt zu Beginn des Jahres zu besprechen. 
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Bei Neugründungen stellt die 25.000 €-Grenze eine absolute Grenze im ersten Jahr dar.  
Bereits der diese Grenze überschreitende Umsatz unterliegt der Regelbesteuerung. Die 
bis dahin erbrachten Umsätze bleiben steuerfrei.

Für Kleinunternehmer gibt es vereinfachte Rechnungsregelungen und -hinweispflichten, 
worüber der Steuerberater detailliert informiert. E-Rechnungen muss der Kleinunter-
nehmer nur empfangen können. Zum Versand ist er nicht verpflichtet.

Unternehmen mit einer jährlichen Umsatzsteuerzahllast über 7.500 € muss-
ten bis 31.12.2024 noch monatlich Umsatzsteuervoranmeldungen abgeben. 

Aufgrund einer ab 1.1.2025 geltenden Änderung im Umsatzsteuergesetz 
durch das 4. Bürokratieentlastungsgesetz ist die Abgabe der Umsatzsteu-
ervoranmeldung für Unternehmen mit einer Umsatzsteuerzahllast nun bis 
zu 9.000 € nur noch quartalsweise erforderlich. Betroffene Unternehmer 
sollten sich hierzu mit ihrem Steuerberater besprechen.

Land- und Forstwirte mit einem Gesamtumsatz von bis zu 600.000 € kön-
nen im Rahmen der Umsatzbesteuerung die Durchschnittsbesteuerung / 
Vorsteuerpauschale nutzen, eine vereinfachte Umsatzsteuerberechnung.
Auf Waren und Dienstleistungen wird nicht Umsatzsteuer von 7 % bzw. 
19 % ausgewiesen abgeführt, sondern auf den Nettoumsatz des Land- und 

Forstwirtes bislang pauschal 9 % aufgeschlagen. Im Gegenzug darf der Land- und Forst-
wirt keine Vorsteuer ziehen. Der bürokratische Aufwand ist geringer als bei der Umsatz-
besteuerung nach tatsächlichen Umsätzen.

Im Rahmen des Jahressteuergesetzes 2024 wird die Vorsteuerpauschale ab Inkrafttreten 
für den Rest des Jahres 2024 auf 8,4 % abgesenkt, ab dem 1.1.2025 auf 7,8 % für land- 
und forstwirtschaftliche Umsätze weiter reduziert. Für einige land- und fortwirtschaft-
liche Umsätze gelten als Ausnahme Steuersätze mit 5,5 % bzw. 19 %. Hieran ändert 
sich nichts. Es sollte mit dem Steuerberater besprochen werden, ob die Nutzung der 
Durchschnittsbesteuerung noch lohnend ist oder zur Regelbesteuerung optiert werden 
soll, z.B. bei größeren Investitionen wie dem Kauf einer Landmaschine.

Achtung: Land- und Forstwirte, die zur Regelbesteuerung wechseln möchten, müssen 
innerhalb von 10 Tagen nach Ablauf eines Kalenderjahres die Optionserklärung beim 
Finanzamt abgeben bzw. über ihren Steuerberater abgeben lassen.

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit Urteil vom 31.7.2024 entschieden, dass 
der Vorteil, der aus der Inanspruchnahme eines auf unbestimmte Zeit ab-
geschlossenen niedrig verzinsten Privatdarlehens im Verhältnis zu einem 
Bankdarlehen zum marktüblichen Zins entsteht, als gemischte Schenkung 
der Schenkungsteuerpflicht unterliegt. 

Wenn allerdings festgestellt wird, dass für den Fall der Inanspruchnahme eines Bank-
darlehens ein geringerer Zinssatz feststeht als der gesetzlich bestimmte Wert von 5,5 %, 
dann ist lediglich die Differenz zwischen dem günstigeren Bankzins und dem vertraglich 
vereinbarten Zins als Schenkung zu betrachten.

Das erstinstanzliche Finanzgericht Mecklenburg-Vorpommern habe zwar zutreffend er-
kannt, dass in der Darlehensgewährung eine freigiebige Zuwendung zu sehen sei, aber 
verkannt, dass ein niedrigerer Zinssatz als die gesetzlich verankerten 5,5 % nicht nach-
gewiesen werden müsse. Vielmehr reiche die Feststellung der Möglichkeit der Inan-
spruchnahme eines solchen Darlehens aus.

Weiterhin sei bei unbefristeten Darlehen der Jahreswert des Nutzungsvorteils, hier der 
Zinsvorteil, mit dem gesetzlich normierten Faktor zu multiplizieren. Bei einer zeitlich 
festgelegten Darlehensdauer sei diese hingegen als Faktor zu verwenden. Ein festste-
hender niedriger Zinssatz kann hier nicht herangezogen werden.
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Der Gesetzgeber hat rückwirkend für den Veranlagungszeitraum 2024 
den Grundfreibetrag um 180 € von 11.604 € auf 11.784 € sowie den 
Kinderfreibetrag um 228 € von 6.384 € auf 6.612 € erhöht. Die steuerliche 
Berücksichtigung erfolgt bei Arbeitnehmern über den automatischen 
Lohnsteuerabzug durch den Arbeitgeber mit Durchführung der Lohn- bzw. 

Gehaltsabrechnung für Dezember 2024. Die Erhöhung des Grundfreibetrags wirkt 
sich in der Regel steuermindernd aus. Bei den übrigen Steuerpflichtigen erfolgt die 
Berücksichtigung bei der steuerlichen Veranlagung. 
 
  

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat am 26.11.2024 mitgeteilt, 
dass ab dem Veranlagungszeitraum (VZ) 2024 die steuerliche Abziehbarkeit 
als außergewöhnliche Belastungen bei der Einlösung auch von E-Rezepten 
bei verschreibungspflichtigen Medikamenten gegeben ist.

Voraussetzung dafür ist der Nachweis der Zwangsläufigkeit der entstandenen Krank-
heitskosten, die ausweislich des o.g. BMF-Schreibens im Fall der Einlösung eines E-
Rezeptes hinreichend durch den Kassenbeleg der Apotheke bzw. Rechnung der Online-
Apotheke nachgewiesen wird. Bei privater Krankenversicherung kann der Nachweis 
alternativ durch den Kostenbeleg der Apotheke bzw. die Rechnung der Online-Apotheke 
erbracht werden.

Der Beleg bzw. die Rechnung muss den Namen des Steuerpflichtigen, die Art der Leis-
tung (z.B. Bezeichnung des Arzneimittels), den Betrag bzw. Zuzahlungsbetrag sowie die 
Art des Rezeptes enthalten. Für den VZ 2024 wird ein Kassenbeleg ohne den Namen des 
Steuerpflichtigen nicht beanstandet. Bei betreffenden minderjährigen oder unterhalts-
berechtigten Kindern sollte im Einzelfall mit dem Steuerberater gesprochen werden.

Unternehmen nutzen Abschreibungen üblicherweise über mehrere Jahre 
verteilt. Anschaffungs- und Herstellungskosten für Wirtschaftsgüter des 
Anlagevermögens werden so steuerlich geltend gemacht. Geringwertige 
Wirtschaftsgüter (GWG) bilden eine Ausnahme. Diese dürfen im Jahr der 
Anschaffung sofort gewinnmindernd abgeschrieben werden. Hierbei ist Fol-
gendes zu beachten:

Sofortabschreibung: GWG, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten 800 € nicht 
übersteigen, können im Jahr der Anschaffung oder Herstellung sofort abgeschrieben 
werden. Wird hiervon Gebrauch gemacht, sind GWG oberhalb von 250 € in einem lau-
fenden Verzeichnis zu erfassen, außer, diese Angaben sind aus der Buchführung ersicht-
lich. Entscheidet sich der Unternehmer für die Sofortabschreibung der GWG unter 800 €, 
gelten für Wirtschaftsgüter über 800 € die allgemeinen Abschreibungsregelungen.

Sammelposten: Es besteht die Möglichkeit, GWG über 250 € und bis zu 1.000 € in einen 
jahresbezogenen Sammelposten einzustellen und über fünf Jahre abzuschreiben. Ein 
laufendes Verzeichnis ist nicht erforderlich. Auch Wirtschaftsgüter unter 250 € können 
in den Sammelposten aufgenommen werden. Dann müssen sie nicht zwingend im Jahr 
der Anschaffung voll abgeschrieben werden.

Durch das Steuerfortentwicklungsgesetz (ursprünglich geplant im Wachstumschancen-
gesetz) soll die Abschreibungsdauer bei Sammelposten von 5 auf 3 Jahre verringert wer-
den, Einzelgüter dürfen dann bis zur Höhe von 800 € netto dort aufgenommen werden 
anstatt bis zu 250 €, insgesamt nicht mehr als 5.000 € (bislang 1.000 €); ein laufendes 
Register für Sammelposten muss nicht mehr geführt werden. Die Schwelle der sofortab-
schreibungsfähigen Wirtschaftsgüter soll von 800 € auf 1.000 € erhöht werden. Ob das 
Gesetz noch zustande kommt, bleibt abzuwarten. Wir werden zeitnah berichten.

Achtung: Das Wahlrecht für Sofortabschreibung / Sammelposten kann für alle in einem 
Wirtschaftsjahr angeschafften Wirtschaftsgüter nur einheitlich ausgeübt werden.
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– Wirtschafts-, Arbeits- und Sozialrecht –

Der Arbeitgeber darf mit einer Inflationsausgleichsprämie auch das Ziel ver-
folgen, zukünftige Betriebstreue zu belohnen. Es ist daher sachlich begrün-
det, die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses für mindestens drei Monate 
nach Auszahlung der Prämie als Voraussetzung festzulegen, um dieses Ziel 
zu erreichen.

In dem Fall aus der Praxis absolvierte ein Arbeitnehmer schon 2011 seine Ausbildung in 
dem Unternehmen und war anschließend bis zum 31.12.2022 dort tätig. Im November 
2022 teilte das Unternehmen mit, dass alle Mitarbeiter eine Inflationsausgleichsprä-
mie erhalten. In dem Schreiben an die Mitarbeiter heißt u. a.: „Sie wird automatisch 
mit der Gehaltsabrechnung im Dezember 2022 an Sie ausgezahlt. Die Gewährung der 
Inflationsausgleichsprämie steht unter der Bedingung, dass Sie nicht in der Zeit bis 
einschließlich 31.03.2023 aus Ihrem Verschulden oder auf eigenen Wunsch bei dem 
Unternehmen ausscheiden. Das heißt, dass Sie die Inflationsausgleichsprämie in voller 
Höhe zurückzuzahlen haben, wenn Sie bis einschließlich 31.03.2023 das Arbeitsver-
hältnis durch Kündigung beenden, ohne dass für diese Kündigung ein wichtiger Grund 
besteht.“ Dementsprechend wurde dem o.g. Arbeitnehmer keine Prämie ausgezahlt und 
er zog vor Gericht. Die LAG-Richter entschieden jedoch zugunsten des Arbeitgebers.

Hinweis: Eine Revision gegen dieses Urteil ist beim Bundesarbeitsgericht anhängig.

Legen Tarifvertragsparteien fest, dass außertarifliche Angestellte solche 
sind, deren Gehalt und andere materielle Arbeitsbedingungen höher sind 
als die der höchsten tariflichen Entgeltgruppe – ohne dabei einen festen 
prozentualen Unterschied zu definieren –, genügt es, wenn das Gehalt diese 
Grenze auch nur geringfügig übersteigt, um den Angestellten als außerta-
riflich einzustufen.

Dieser Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts (BAG) v. 23.10.2024 lag der nachfol-
gende Sachverhalt zugrunde: Der Arbeitnehmer ist Mitglied der IG Metall und seit 2013 
als Entwicklungsingenieur beschäftigt, seit Juni 2022 auf der Grundlage eines als „au-
ßertariflich“ bezeichneten Arbeitsvertrags. Von Juni 2022 bis Februar 2023 erhielt er 
eine monatliche Bruttovergütung von 8.212 €, während das Entgelt in der höchsten 
tariflichen Entgeltgruppe – hochgerechnet auf 40 Wochenstunden – 8.210,64 € brutto 
betrug. Im Betrieb finden die Tarifverträge der Metall- und Elektroindustrie Nordrhein-
Westfalens Anwendung, von deren persönlichem Geltungsbereich u.a. Beschäftigte aus-
genommen sind, deren „geldwerte materielle Arbeitsbedingungen unter Berücksichti-
gung einer individuellen regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit von bis zu 40 Stunden 
in einer Gesamtschau diejenigen der höchsten tariflichen Entgeltgruppe regelmäßig 
überschreiten“.

Der Arbeitnehmer beanspruchte jedoch eine höhere Vergütung, weil nach seiner Auf-
fassung ein solches „Überschreiten“ in Anbetracht der prozentualen Abstände zwischen 
den tariflichen Entgeltgruppen nur angenommen werden könnte, wenn das Monatsge-
halt des außertariflich Angestellten 23,45 % über demjenigen der höchsten tariflichen 
Entgeltgruppe liegt. Er verlangte daher für die Monate Juni 2022 bis Februar 2023 eine 
Nachzahlung von insgesamt ca. 17.326 € brutto als weitere Vergütung. Wie auch schon 
die Vorinstanzen entschieden die Richter des BAG zugunsten des Arbeitgebers. Denn 
mangels abweichender Festlegungen der Tarifvertragsparteien genügt nach dem ein-
deutigen Tarifwortlaut jedes – und damit auch ein geringfügiges – Überschreiten des 
höchsten tariflichen Entgelts.

Eine Unfallversicherung greift bei Unfällen, die während einer versicherten 
Tätigkeit passieren, unabhängig davon, ob diese im Unternehmen, zu Hause 
(Home-Office) oder an einem anderen Ort ausgeübt wird.
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Ferner fällt auch das Zurücklegen des mit der versicherten Tätigkeit zusammenhän-
genden unmittelbaren Weges nach und von dem Ort der Tätigkeit unter den Schutz der 
gesetzlichen Unfallversicherung. 

Auch ein außerhäuslicher Weg zur Nahrungsaufnahme in der Mittagspause ist bei einem 
im Home-Office arbeitenden und an betriebliche Vorgaben gebundenen Beschäftigten 
ein versicherter Weg, entschied das Landessozialgericht Bayern. 

In dem Fall aus der Praxis arbeitete eine kaufmännische Angestellte aufgrund betrieb-
licher Anweisungen und Vorgaben im Home-Office. Während ihrer Mittagspause fuhr 
sie mit dem Auto zu einem nahegelegenen Restaurant, um Essen zum Mitnehmen zu 
holen. Auf dem Rückweg zu ihrem Home-Office hatte sie einen Verkehrsunfall und erlitt 
dabei schwere Verletzungen. Das LSG entschied, dass es sich hierbei um einen versicher-
ten Weg handelte.

Die Richter des Oberlandesgericht Köln haben entschieden, dass Fahrzeugin-
sassen, die entgegen der Gurtpflicht gemäß der Straßenverkehrsordnung 
nicht angeschnallt sind und dadurch andere Mitfahrer verletzen, selbst 
haftbar gemacht werden können. Bei der gesetzlichen Gurtpflicht handelt 
es sich um eine Norm, die auch die anderen Fahrzeuginsassen schützen soll.

Bei einem Unfall wurde eine Beifahrerin verletzt. Verursacht wurde er von einem ande-
ren Fahrzeugfahrer, der stark betrunken war und die Geschwindigkeitsbegrenzung deut-
lich überschritten hatte. Die Haftpflichtversicherung des Unfallverursachers versuchte, 
einen Teil der Kosten von einer weiteren Person zurückzufordern, die hinter der Beifah-
rerin saß und nicht angeschnallt war. Die Versicherung argumentierte, dass sie durch ihr 
Verhalten (nicht angeschnallt zu sein) die Verletzungen der Beifahrerin verschlimmert 
hatte. Sie sagte, die Knie der Nichtangeschnallten wären bei dem Aufprall gegen die 
Rückenlehne der Beifahrerin gedrückt worden und hätten dadurch zusätzliche Schäden 
verursacht. Hier lehnte jedoch das Gericht eine Mithaftung ab, weil der Gurtpflichtver-
stoß gegenüber dem erheblichen Verschulden des stark alkoholisierten und die zulässige 
Höchstgeschwindigkeit erheblich überschreitenden Autofahrers vollständig zurücktrat.

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat über die Haftung des Betreibers einer Au-
towaschanlage für einen Fahrzeugschaden entschieden. In der Waschanlage 
befand sich ein Hinweisschild, das auszugsweise wie folgt lautet: 

„Allgemeine Geschäftsbedingungen Autowaschanlagen/Portalwaschanlagen
Die Reinigung der Fahrzeuge in der Waschanlage erfolgt unter Zugrundelegung der nach-
folgenden Bedingungen: (…). Die Haftung des Anlagenbetreibers entfällt insbesondere 
dann, wenn ein Schaden durch nicht ordnungsgemäß befestigte Fahrzeugteile oder durch 
nicht zur Serienausstattung des Fahrzeugs gehörende Fahrzeugteile (z.B. Spoiler, Anten-
ne, Zierleisten o.Ä.) sowie dadurch verursachte Lackkratzer verursacht worden ist, außer 
den Waschanlagenbetreiber oder sein Personal trifft grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz.“
Unter diesem Hinweisschild befand sich ein Zettel mit der Aufschrift:
„Achtung Keine Haftung für Anbauteile und Heckspoiler!“.

Ein Autofahrer fuhr mit seinem Pkw in die Waschanlage ein, stellte es ordnungsgemäß 
ab, verließ die Waschhalle und startete den Waschvorgang. Während des Waschvor-
gangs wurde der zur serienmäßigen Fahrzeugausstattung gehörende, an der hinteren 
Dachkante angebrachte Heckspoiler abgerissen, wodurch das Fahrzeug beschädigt wur-
de. Daraufhin verlangte der Autofahrer vom Waschanlagenbetreiber Schadensersatz 
(hier: ca. 3.200 €).

Dem Autofahrer steht wegen der Beschädigung seines Fahrzeugs ein vertraglicher Scha-
densersatzanspruch in der geltend gemachten Höhe zu, entschieden die BGH-Richter. 
Der Vertrag über die Reinigung eines Fahrzeugs umfasst als Nebenpflicht die Schutz-
pflicht des Waschanlagenbetreibers, das Fahrzeug des Kunden vor Beschädigungen beim 
Waschvorgang zu bewahren. Die Ursache für die Beschädigung des Fahrzeugs liegt allein 
im Obhuts- und Gefahrenbereich des Betreibers. Das Risiko, dass eine Autowaschanlage 

13. Mithaftung nicht  
angeschnallter Mitfahrer

14. Haftung des Betreibers  
einer Waschanlage



für ein marktgängiges Fahrzeug – wie es hier der Fall war – mit einer serienmäßigen 
Ausstattung wie dem betroffenen Heckspoiler konstruktionsbedingt nicht geeignet ist, 
fällt in den Obhuts- und Gefahrenbereich des Anlagenbetreibers.

Weder aus der AGB noch aus dem Zusatz wurde dem Waschanlagennutzer hinreichend 
klar, dass ggf. von diesem Hinweis auch die Nutzung der Waschanlage durch Fahrzeuge 
mit serienmäßigem Heckspoiler erfasst sein sollen.

Sofern ein Wohngebäude, das gegen Leitungswasserschäden versichert ist 
und über einen längeren Zeitraum leer steht, also nicht wie üblich zu Wohn-
zwecken genutzt wird, muss der Versicherungsnehmer bestimmte Pflichten 
(Obliegenheiten) einhalten, die sich aus dem Versicherungsvertrag ergeben. 

So ist der Versicherungsnehmer verpflichtet, das Gebäude in regelmäßigen Abständen 
zu überprüfen, um Schäden oder Gefahren frühzeitig zu erkennen und Maßnahmen zur 
Schadensverhütung zu ergreifen.

Alle wasserführenden Leitungen, Anschlüsse und Anlagen im Gebäude müssen abge-
sperrt und vollständig entleert werden, damit kein Wasser unkontrolliert austreten und 
Schaden verursachen kann. Diese Vorsichtsmaßnahme muss während der gesamten 
Dauer des Leerstands aufrechterhalten werden.

Wird diesen Pflichten nicht nachgekommen, kann der Versicherer die Leistung im Scha-
densfall verweigern, da der Versicherungsnehmer gegen die vertraglich festgelegten Ob-
liegenheiten verstoßen hat.

Zusätzlich stellt weder die Präsentation des Gebäudes durch einen Immobilienmakler für 
Kaufinteressenten, noch eine geplante Neuvermietung, noch die Durchführung von Re-
novierungs- oder Umbauarbeiten eine bestimmungsgemäße Nutzung des Gebäudes dar.
Das bedeutet, dass solche Aktivitäten nicht als „Bewohnen“ im Sinne der Versicherungs-
bedingungen angesehen werden. Solange das Gebäude nicht tatsächlich zu Wohnzwe-
cken genutzt wird, gilt es als unbewohnt und unterliegt den oben genannten besonde-
ren Sorgfaltspflichten.

Mit dem Angehörigen-Entlastungsgesetz hat der Gesetzgeber zum 1.1.2020 
u.a. unterhaltsverpflichtete Kinder entlastet. Ein Unterhaltsrückgriff durch 
den Sozialhilfeträger auf ein erwachsenes Kind, dessen Eltern vom Sozialamt 
Leistungen erhalten, ist mit dem neu eingeführten Absatz im SGB XII gegen-
über dem früheren Recht beschränkt worden:

Ein möglicher Unterhaltsanspruch der Eltern gegen ihre erwachsenen Kinder geht erst 
dann auf den Sozialhilfeträger über, wenn das Einkommen des Kindes einen Jahresbe-
trag von 100.000 € übersteigt. Dabei wird gesetzlich vermutet, dass diese Einkommens-
grenze nicht überschritten wird. 
Liegen hinreichende Anhaltspunkte für ein Überschreiten der Jahreseinkommensgrenze 
vor, darf der Sozialhilfeträger weiter ermitteln, ob die Grenze tatsächlich überschritten 
ist. Dies ist dann der Fall, wenn eine gewisse Wahrscheinlichkeit für entsprechende Ein-
kommensverhältnisse der Kinder spricht.

Verlangt er dabei Auskunft von dem erwachsenen Kind, hat sich diese Auskunft zu-
nächst auf das Einkommen zu beschränken. Erst wenn dann sicher feststeht, dass die-
ses die 100.000 €-Grenze überschreitet, also ein Übergang des Unterhaltsanspruchs in 
Betracht kommt, darf er auch Auskunft über das Vermögen des unterhaltspflichtigen 
Angehörigen verlangen.

Nach einem Urteil des Oberlandesgerichts Hamm kann der Nachweis des 
Zugangs einer E-Mail nicht durch den Nachweis der Versendung erbracht 
werden. Auch durch die Übersendung eines Screenshots der E-Mail gelingt 
der Nachweis des Zugangs nicht.

15. Wohngebäudeversicherung –  
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Fälligkeitstermine: Umsatzsteuer (mtl.), 

Lohn- u. Kirchenlohnsteuer, Soli-Zuschlag (mtl.)
10.1.2025
13.1.2025 (Zahlungsschonfrist)

Sozialversicherungsbeiträge 26.1.2025 (Abgabe der Erklärung)
29.1.2025 (Zahlung)

Basiszinssatz: 
(§ 247 Abs. 1 BGB)

Seit 1.7.2024 = 3,37 %; 1.1. – 30.6.2024 = 3,62 %; 1.7. – 31.12.2023 = 3,12 %

Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: http://www.bundesbank.de und dort unter „Basiszinssatz“.

Verzugszinssatz: 
(§ 288 BGB)

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: 
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern
• abgeschlossen bis 28.7.2014: 
• abgeschlossen ab 29.7.2014:
• bei Handelsgeschäften zusätzlich

Basiszinssatz + 5-%-Punkte

Basiszinssatz + 8-%-Punkte
Basiszinssatz + 9-%-Punkte
zzgl. 40 € Pauschale

Verbraucherpreisindex: 
2020 = 100 

2024: November = 119,9; Oktober = 120,2; September = 119,7; August = 119,7; Juli = 119,8;  
Juni = 119,4; Mai = 119,3; April = 119,2; März = 118,6;  Februar = 118,1; Januar = 117,6; 
2023: Dezember = 117,4

Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter: http://www.destatis.de – Zahlen und Fakten – Konjunkturindikatoren

Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht ersetzen kann! Eventuelle Änderungen, 
die nach Ausarbeitung dieses Schreibens erfolgen, werden ggf. in einer der nächsten Ausgaben berücksichtigt. Trotz sorgfäl-
tiger und gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt. Rechtsstand: 2.12.2024

Bei der Versendung von E-Mails wird zwar ein Anscheinsbeweis befürwortet. Jedoch 
genügt es nicht, wenn der Absender lediglich die Absendung der E-Mail beweisen kann, 
da der betreffende Auszug keinen Beweiswert in Bezug auf den Zugang hat.

Ausreichend wäre hingegen die Vorlage einer Eingangs- und Lesebestätigung. Folgerich-
tig trifft den Versender die Obliegenheit, eine Lesebestätigung zum Beweis des Zugangs 
anzufordern.


